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TM Namen des Deutschen Volkes 

ı 

In der Strafsache gegen den Schlosser 
J , protektoratsangehörigen, z.zt. in strajhaft 
im Zuchthaus KatshetN, 
wegen Verbrechens nach der Folkssehädl ingsVO 

hat das Reichsgericht, l.Strafsenat, in der Sitzung vom 
23.Juni 1944, an der teilgenommen haben 

als Richter: 
der He ichsgerichtsrat Dr. ziegler als Vorsitzender 
und die Heichsgerichtsräte Rensch, Dr. Rohde, 
Rasche, Guth, 

als Beamter der staatsanwaltschaft: 
ı der Re ichsanzoalt Richter , 
auf die Nicht tgkeitsbeschwerde des Oberreichsanwalts nach 
mündlicher Verhandlung für Recht erkannt: 

Das Urteil des Sondergerichts 3 bei dem Landgericht H' u n c n e n 
I vom ll.F%bruar ı5n4 wird im St rajhusspruch eínschlteßfl ich der 
Anordnung der sicherungsverwahrung aufgehoben. 

Der Angeklagte wird zum Tode und zum Verlust der Ehrenrechte 
auf Lebenszeit verurteilt. 

Die Kosten der Nichtigkettsbeschwerde werden dem Angeklag= 
ten auferlegt. 

ı 

Von Rechts 

Gründe 

wegen 

Das Sondergericht hat den Angeklagten wegen de er vcrbre- 
chen nach der Verordnung gegen Volksschädl Ing; Je in Verbindung 

.mit 

ı 

um 
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Ott Rllchjulldtebstahl als gejflırl chen Gewohnheit tsverbrecher zu 
einer aeaantıuchthauaetrafe von 7- Jahren und zu 7 Jahren Hırveız-= 
Lust verı.ır*8eílt;'aııß07'fleı hat es seiNe Bi cherungsverıeahrung an- 
fieordııct. Gegen das Urteil äst der Öblrre ichsanwal t unter Be: 
..ıchrı*!nkıuıg"cı4J' den strqfaussprucn d_ic' lt ichtigkeitsbeschwerde er= 
haben mit' deııı Antrage, flıøen den Angeklagten auf d i e  Todesstrafe 
zu erkennen. . -. 

der flahtígke ttålıesclhıurde :ec eıettzugeben. 
Der Angeklagte ist, w ie  das Sonderaerieht ohne Rechtsirrtum 

alla,-flihrt, ein aefäırl ToNer flıqıøhnhettaverbrecher im Sinne des 
5.20 c MGB.. Die Frage, ab er als solcher der Todesstrafe vor= 
Anfallen muß, heil der Bslıut: der faflrsøeııetnschajt oder das Be: 
duıfifnte nach aerechter-.filhne es anfordern, hat das Sonderbericht 
mit einer' Beørüııdmg 'wrnetnt, die den Sinn des § 1 Ändø vom 
ygsepteııaır 1941 nicht eurem: ııtrd. 

. Das Sanderaertcnt stellt in flrteíl gewicht ige Tatsachen, 
die für die acliınerste Strafe sprechen, in erhebt icher Zahl fest . 
Der Angeklagte ist liıreíta ııtenııııl.. ııeaen Diebstahls vor-bestraft, 
darunter durch das zu-fıu' des Schıııirçertchts i n  Pilsen vorn 
2.9.I1at 1940 Wesen einer Kette von 1-7 Diebstählen, d i e  ihn als 
Berufsvdrbrechar keıınzNcfınıt; er hat dabei a l l e in  i n  12 Fäll en 
Mäntel øıstohletl. Bei der ' Irübwıy der .Straftaten ist  der ,enge= 
klagte Uıjırıtyıeıf 'I'otlag*e'0ıııeaeıı; -.er hat sich durch den verkauf 
der Beute einen Lebens:-ınrb neben ad tnaııı Arbe itsverdienst ver., 
aaNqflcn ııo11ın.Díc Jetzt von Sanderpericht abgeur te i l ten  beiden 
Diebstähle haben den in Biene besonders' scnutxwürdigen Reisever- 
kehr MJ' der .eisenbahn ¶e.fährdet,p~;e Grate dieser beiden strafzag ___ im  hat der ltıdlklafitı nlır wenige War nach der Entlassung aus der 

Leuten -Hflfi bıeanwı- .Schon .ııfl seiner Vorhaben sind gleicher 
Q '  

.u Art amesın; in dann eiNen IMI1 .Iıarate er während einer Zugfahrt 
Nneıı Iitrcisınden-eine ledırnı ıktıntasche m i t  Inhalt und in 
dU anderen al! in deıı .Ar-teraını links Bahnhofs den Koffer eines 
Rflaınäen øeStaihlııı. Der Angeklagte hat. Ilwe t a l  aus der Haft 

ı 

ıntflqhen und in: ıahr1ıala~ tu entfliehen' versucht. Das sonderga.-= 
nicht sieht zu 'ihn den ,typihvhiß Ausreißer". der jede Gel eben= 

-ließ ııır flucM ausgenutzt habe. 
Bieten vtılfen ırschıvırendın ̀ uııstarıàıın stell t  das 3onderge= 

naht allein gegeNüber, daß der ltıfiıklcıfite erst seit  5 Jahren 
kríıtNell'øııııordeıı und bisher nur i n  Senta etndrinal scher leise 
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bestraft worden sei und daß er sich wiederholt bemüht habe, 
durch .ehrliche Arbeit zu einem anständigen Leben zurückzufinden 

Entscheidend für die Frage, ob der. gefährliche Gewohnheits 
uerbrecher die Todesstrafe verwirkt hat,~ ist nach dem in ständi ger. Rechtsprechung betonten Sinn des § 1 Ahdø, ob die Schwere 
der Schuld oder:derfunwert der Persönl ichkett und die in der vor 
werflichen Gesinnung.hervorgetretene Gefährlichkeit des Ferbre= 
chers für die im Kriege stehende Volksgemeinschaft sein .fortleben 
unerträglich macht (Res: ßd¬76 8.91 und S-313)- Von diesem 
Standpunkt aus reicht zunächst die uerbrecherische Betätigung 
des Angeklagten trotz ihrer erst. fünfjährigen Dauer hin, ihn als 
überaus gefährlichen Rechtsbrecher zu kennzeichnen. Ebenso hat 
die Wirkungslosigkeit aller bisherigen strafen trotz ihrer milden 
Bemessung die Unverbesserltchkeit des Angeklagten bewiesen, die 
durch die Ausbrüche und Ausbruchsversuche noch bestätigt sind 
Ehdl ich kann die wiederholte Annahme von Arbeit nur dann für die 
Frage nach dem Wert des Verbrechers für die Gemeinschaft erheb 
1 ich sein, wenn sie einen brauchbaren Kern der Persönlichkeit 
erkennen läßt, aus dem sich mit einiger Wahrscheinlichkeit eine 
'Besserung und ein künftig einwandfreies Leben erwarten .läßt. 
Daran fehlt es hier. Der Angeklagte hat vielmehr bewiesen daß 
er trotz. Arbeitsmöglichkeit .und Verdienst in der .Freiheit immer 
wieder sein 'gemeinschädl tches Treiben aufnimmt. Die Sieherungs= 
Verwahrung bietet ihm gegenüber schon wegen seiner sucht, auszog 
brechen, keinen Schutz. 

Der Angeklagte bietet danach das Bild eines unverbesserlichen Gewohnheitsdiebs, der 'seinem Hang 'zum stehlen trotz Ärbeit und 
auskömmlichen Yerdienstes unbedenklich nachgibt und der keinerlei Gewähr dafür bietet, daß er von diesem Hung geheilt werden könnte 
Es geht von ihm eine solche Gefahr aus, daß der Schutz der volks±~ 
Gemeinschaft die ?erhdngung der Todesstrafe erfordert. 

fßiese. schwerste strafe i$t aber auch unter dem Gesichts 
Punkt der gerechten Sühne geboten. Die beiden Diebstähle hat der 
Angeklagte -als Volkssehädling unter Ausnutzung der durch den 
Kr tegsxustand verursachten außergewöhnlichen Verhältnisse, den 
einen von ihnen auch. unter Ausnutzung der zur Abwehr von Flieger 
gefahr getrqfenen Haßnahmen begangen. ES handelt sich dabei um 
die Entwendung von Reisegepäck auf der .Eisenbahn, die in den 

jetzigen 
u I 

1 

ä 



' ¦ ı ı . l l ı ı  ¦' I r¦'.l""i.*'ı.' ."t'I f f  -ıı¦ı.'..' F -llñμıı ¦\ı'ıı~1' \ıı' H rr'ıı"~¦HHII'ıI¬'ı!..*.I!H-I1F'¬-'r¶fi-'H-p'='*11ı ~~ı.ı-Iflıııf 

Jıtitgıır Zu ü¦ıN.'bıabndçrà vıruıırfltch' ist 
Die saahi bıdàrf kflndr wiítırçıı lílütrıiiıg durch die Inf- 

íristaiıı ııııhr, ad daß das Re tchaáıricnt' schoN Jqtıt crlıııımuı. kann 
Dua. ıınficjodıtıııı .Eric il ist daher. im 'ßtrafàuaapruefı aiqfluhpbın 
und der angeklagt; ist .zur ~radıàatrq.†q 'ııı. uırurtıflııı 

da; : .fliplır iiønadı Ilbhdı 


